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Prüfung der Gemeinderatswahl vom 25. Mai 2014 und Prüfung von möglichen Hinde-
rungsgründen 
 
 
Sachdarstellung und Begründung:
 
 
Prüfung der Gemeinderatswahl vom 25. Mai 2014 
 
Nach § 30 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes hat das Kommunalamt beim Landratsamt 
Ludwigsburg die Gültigkeit der Gemeinderatswahl zu prüfen. Das Landratsamt hat mit Er-
lass  mitgeteilt, dass die Gemeinderatswahl nicht beanstandet wird und somit gültig ist. 
 
 
Prüfung von möglichen Hinderungsgründen nach § 29 GemO 
 
Der Gemeinderat hat zu prüfen, ob nach § 29 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg Hinderungsgründe vorliegen.  
 
Bei Betrachtung der Vorschriften ist festzustellen, dass der Verwaltung und auch den ge-
wählten Gemeinderätinnen und Gemeinderäten keine Hinderungsgründe bekannt sind.  
 
Somit kann die konstituierende Sitzung des neuen Gremiums am 29. Juli2014 einberufen 
werden.  
 
 
Beratung:
 
Zur Sachdarstellung und Begründung besteht kein weiterer Diskussionsbedarf. 
 
 
 
Beschluss:
 
Nach § 29 der Gemeindeordnung wird festgestellt, dass bei den neu- und wieder ge-
wählten Gemeinderätinnen und Gemeinderäten kein Hinderungsgrund für den Eintritt 
in den Gemeinderat vorliegt.  
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
16 dafür 



0 dagegen 
0 Enthaltungen 
0 befangen 
 
      


